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Am 20. Mai 2011 hat das Büro , 
um ein Gespräch zum Thema einer erweiterten parlamentarischen Kontrolle des nationalen Rüs-
tungsexports gebeten. Anlass für das Gespräch war auch der abgesetzte Tagesordnungspunkt 3 
des Unterausschuss „Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung“ vom 13.04.2011: An-
trag der Fraktion der SPD „Mit Transparenz und parlamentarischer Beteiligung gegen die Aus-
weitung von Rüstungsexporten“, BT-Drucksache 17/5054, der nun absehbar erneut auf die Ta-
gesordnung des Unterausschuss kommen soll. 

Die gegenwärtige Praxis sieht vor, dass die Bundesregierung alljährlich einen „Bericht der Bun-
desregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter (Rüstungsexportbericht)“ 
vorlegt. Der jüngste erschien am 16.12.2010 und betraf den Rüstungsexport aus dem Jahr 2009.1 

Diskutiert und erläutert wurden die nachfolgenden Optionen einer möglichen erweiterten parla-
mentarischen Kontrolle des nationalen Rüstungsexports: 

• Unveränderte ex post-Befassung durch eine Ergänzung der jährlichen Rüstungsexportberichte 
durch Quartalsberichte. 

• Erstmalige ex ante-Befassung durch eine konstitutive Zustimmung des Deutschen Bundesta-
ges auf Basis eines Parlamentsbeteiligungsgesetzes. 

Die Option einer parlamentarischen Befassung bereits bei „Voranfragen der Industrie“ zu vorge-
sehenen Exporten von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern war nicht Bestandteil der Er-
örterung. 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                

 

1 „Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahr 2009 (Rüstungsex-
portbericht 2009)“, 16.12.2010, BT-Drucksache 17/4200, URL: 
http://dip21.bundestag.btg/dip21/btd/17/042/1704200.pdf . 


